
 

 

 

Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der MorphoSys AG zum 

Deutschen Corporate Governance Kodex („Kodex“) 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der MorphoSys AG erklären gemäß § 161 Aktiengesetz:  

 

1. Seit Abgabe der letzten Entsprechenserklärung am 29. November 2019 hat die 

MorphoSys AG – mit der nachfolgend dargestellten Ausnahme – den Empfehlungen der 

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Kodexfassung 

vom 7. Februar 2017 („DCGK 2017“) entsprochen: 

 

Die Vergütung der Mitglieder des Vorstands weist nicht insgesamt und hinsichtlich ihrer 

variablen Vergütungsteile betragsmäßige Höchstgrenzen auf (vgl. Ziffer 4.2.3 Abs. 2 

Satz 6 des DCGK 2017). Vor dem Hintergrund bereits bestehender 

Begrenzungsmöglichkeiten des Aufsichtsrats betreffend die variablen 

Vergütungsbestandteile des Vorstands und ihrer jährlichen Zuteilung sieht der 

Aufsichtsrat eine zusätzliche betragsmäßige Höchstgrenze nicht als erforderlich an. 

 

2. Darüber hinaus hat die MorphoSys AG – mit den nachfolgend beschriebenen 

Ausnahmen – den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate 

Governance Kodex“ in der Kodex-Fassung vom 16. Dezember 2019 („DCGK 2020“) ab 

dem Datum der Bekanntmachung des DCGK 2020 im Bundesanzeiger am 20. März 

2020 entsprochen: 

 

 Die MorphoSys AG entspricht nicht der Empfehlung C.4 des DCGK 2020, wonach 

ein Aufsichtsratsmitglied, das nicht Mitglied des Vorstands einer börsennotierten 

Gesellschaft ist, nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate in einer konzernexternen 

börsennotierten Gesellschaft oder vergleichbare Funktionen (in einer 

börsennotierten oder nicht börsennotierten Gesellschaft) wahrnehmen soll, wobei 

eine Bestellung zum Aufsichtsratsvorsitzenden doppelt gezählt wird. Das Mitglied 

des Aufsichtsrats Herr Dr. George Golumbeski hat derzeit insgesamt sieben 

vergleichbare Funktionen in pharmazeutischen und biotechnologischen 

Unternehmen in Irland und den USA inne. Herr Dr. Golumbeski‘s Positionen haben 

zu keinem Zeitpunkt in der Vergangenheit die Erfüllung seiner Pflichten als Mitglied 

des Aufsichtsrats der MorphoSys AG beeinträchtigt. Die MorphoSys AG stellt 

kontinuierlich sicher, dass Herr Dr. Golumbeski‘s Fokus auf die Geschäfte der 

MorphoSys AG durch diese Positionen nicht beeinträchtigt wird und dass Herr Dr. 

Golumbeski ausreichend Zeit hat, seine Aufgaben als Mitglied des Aufsichtsrats der 

MorphoSys AG mit der gebotenen Regelmäßigkeit und Sorgfalt wahrzunehmen. 

 

 Die MorphoSys AG entspricht nicht der Empfehlung C.5 des DCGK 2020, wonach 

Vorstandsmitglieder einer börsennotierten Gesellschaft nicht den Vorsitz eines 

Aufsichtsrats in einem konzernexternen börsennotierten Unternehmen übernehmen 

sollen. Der Vorstandsvorsitzende (CEO) der MorphoSys AG, Herr Dr. Jean-Paul 

Kress, hat die Funktion als Vorsitzender des Board of Directors eines französischen 

biopharmazeutischen Unternehmers inne, die er bereits vor seiner Ernennung zum 

Vorstandsmitglied der MorphoSys AG angenommen hatte und die zu keinem 



 

Zeitpunkt in der Vergangenheit die Erfüllung seiner Aufgaben als CEO der 

MorphoSys AG beeinträchtigt hat. Die MorphoSys AG stellt kontinuierlich sicher, 

dass Herr Dr. Kress‘ Fokus auf die Geschäfte der MorphoSys AG durch diese 

Position nicht beeinträchtigt wird und dass Herr Dr. Kress ausreichend Zeit hat, 

seine Aufgaben als CEO der MorphoSys AG mit der gebotenen Regelmäßigkeit und 

Sorgfalt wahrzunehmen. 

 

 Abschnitt G.I. des DCGK 2020 enthält neue Empfehlungen hinsichtlich der 

Vergütung der Vorstandsmitglieder. Entsprechend der Begründung des DCGK 2020 

und den Übergangsvorschriften des deutschen Aktiengesetzes zu den Änderungen 

durch das Gesetz zur Umsetzung der Zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II), 

mit denen die neuen Empfehlungen des DCGK 2020 verknüpft sind, wurden die 

neuen Empfehlungen des DCGK 2020 in den bestehenden Vorstandsverträgen 

bisher nicht berücksichtigt. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der MorphoSys AG 

werden der Hauptversammlung 2021 ein Vergütungssystem für die Mitglieder des 

Vorstands der MorphoSys AG vorschlagen, das den neuen Empfehlungen des 

DCGK 2020 entspricht und das für alle Dienstverträge mit Mitgliedern des Vorstands 

der MorphoSys AG gilt, die nach der Hauptversammlung 2021 abgeschlossen oder 

verlängert werden. 

 

3. Die MorphoSys AG wird weiterhin – mit den oben unter Ziffer 2 beschriebenen 

Ausnahmen – den Empfehlungen des DCGK 2020 entsprechen. 

 

 

Planegg, den 29. November 2020 

MorphoSys AG  

 

Für den Vorstand:      Für den Aufsichtsrat: 

 

 

 

Dr. Jean-Paul Kress      Dr. Marc Cluzel 

Vorstandsvorsitzender      Aufsichtsratsvorsitzender 


